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1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §85

V orbereitung eines Aggressionskrieges zum  Abschluß gebracht w orden 
ist oder ob auf ih rer G rundlage noch w eitere P lanungs- oder Vor
bereitungsm aßnahm en erforderlich sind oder erfolgen sollen.
Die Durchführung eines Aggressionskrieges beginnt m it dem bew aff

neten Angriff, m it K riegserklärung oder durch Überschreiten, Ü berfahren, 
Überfliegen usw. der S taatsgrenze eines anderen S taates zum Zwecke 
eines bew affneten Angriffes, d. h., die D urchführung um faßt die Um 
setzung der A ndrohung, P lanung oder V orbereitung in unm ittelbare 
gew altsam e H andlungen in Form  eines bew affneten Überfalls.

5. Es ist ein G rundanliegen des IM T-Statuts und ein G rundprinzip 
des N ürnberger Kriegsverbrecherprozesses, bei der V erantw ortlich

keit fü r Verbrechen gegen den Frieden, die M enschlichkeit und K riegs
verbrechen nach der Funktion und S tellung des Täters zu differenzieren.

Diesem G rundanliegen entspricht auch § 85. Zunächst erfaß t das T at
bestandsm erkm al m itw irken alle Form en der A usführung der verbreche
rischen Handlung, also sowohl in  Form en der T äterschaft als auch der 
Teilnahm e. Da Verbrechen gegen den F rieden jedoch nu r von Personen 
in verantw ortlichen Leitungsfunktionen begangen w erden können, w ird  
das T atbestandsm erkm al m itw irken un te r einem  bestim m ten Gesichts
punkt eingeschränkt, und zw ar durch die Voraussetzung: Täter kann nur 
sein, wer in verantwortlicher staatlicher, politischer, militärischer oder 
wirtschaftlicher Funktion tätig wird. D am it w ird  der Tatsache Rechnung 
getragen, daß verantw ortliche Leitungsfunktionen auf den verschiedensten 
Gebieten des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens liegen.

Personen in verantwortlicher staatlicher Funktion sind z. B. Regie
rungsoberhäupter, Regierungsm itglieder und ihnen gleichzustellende 
höchste S taatsbeam te, w ie S taatssekretäre u. a.

Personen in verantw ortlicher politischer Funktion sind z. B. Vorsitzende 
oder stellvertr. Vorsitzende politischer Parteien , Organisationen, Verbände, 
Inhaber und H erausgeber von großen Zeitungen und, Zeitschriften.

Personen in verantw ortlicher militärischer Funktion sind Oberkom 
m andierende der S treitkräfte , M itglieder oberster m ilitärischer Führungs
stäbe, z. B. eines G eneralstabes. Auch andere führende M ilitärs, die zur 
M itw irkung an diesen Verbrechen hinzugezogen w erden, fallen un te r 
diesen Personenkreis.

Personen in verantw ortlicher wirtschaftlicher Funktion sind z. B. lei
tende D irektoren von Konzernen, H auptak tionäre und andere Personen 
m it höchsten w irtschaftlichen Leitungsbefugnissen, w ie Präsidenten  von 
Banken u. a.

Durch das M erkm al verantwortlich w ird deutlich, daß es G rund
anliegen dieser Bestim m ung ist, die Initiatoren , die H auptveran tw ort
lichen strafrechtlich zur V erantw ortung zu ziehen. Es ist der Personen
kreis, der als A nführer, Organisator, A nstifter und M itschuldiger an der 
Androhung, P lanung, V orbereitung oder D urchführung eines Aggressions-


